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Stadt Gladbeck Gladbeck, 03.12.2025 

 Vorlage Nr. 25/0544 

Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Bürgermeisterin Weist Vorberatung/Empfehlung 15.12.2025 9 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 18.12.2025  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Neubildung des Genossenschaftsrates 2026 - 2031 der Emschergenossenschaft 

- Benennung einer Vertretung der Stadt Gladbeck - 

 
Begründung: 

 

Die Stadt Gladbeck ist Genossin der Emschergenossenschaft. Genossenschaftsorgane sind 

die Genossenschaftsversammlung, der Genossenschaftsrat und der Vorstand. 

 

Die fünfjährige Amtsperiode der Genossenschaftsratsmitglieder und ihrer Stellvertre-

tungen endet in diesem Jahr. Die Neuwahl für die Wahlzeit 2026 - 2031 des Genos-

senschaftsrates obliegt nach § 13 Abs. 1 Emschergenossenschaftsgesetz (EmscherGG) 

der Genossenschaftsversammlung.  

 

Auf der Grundlage der jeweiligen Jahresbeiträge ist die Stadt Gladbeck berechtigt, ein 

stellvertretendes Mitglied zu benennen. Bisher wurde die Stadt Gladbeck durch Rats-

herrn Schymik als stellv. Mitglied im Genossenschaftsrat vertreten. 

 

Gemäß § 15 Abs. 3 i.V.m. § 12 Abs. 1 und 2 EmscherGG kann nicht Mitglied des Ge-

nossenschaftsrates sein, wer Delegierte oder Delegierter in der Genossenschaftsver-

sammlung ist. Ebenso darf ein Genosse nicht durch ein Genossenschaftsratsmitglied 

vertreten werden, das in einem Dienstverhältnis zu einem anderen Genossen steht. 
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Über die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen oder Einrichtungen bestimmt § 

113 GO NRW Folgendes:  

 

(1) Die Vertreter der Gemeinde in Beiräten, Ausschüssen, Gesellschafterver-

sammlungen, Aufsichtsräten oder entsprechenden Organen von juristi-

schen Personen oder Personenvereinigungen, an denen die Gemeinde 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, haben die Interessen der Ge-

meinde zu verfolgen. Sie sind an die Beschlüsse des Rates und seiner 

Ausschüsse gebunden. Die vom Rat bestellten Vertreter haben ihr Amt 

auf Beschluß des Rates jederzeit niederzulegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten 

nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

 

(2) Bei unmittelbaren Beteiligungen vertritt ein vom Rat bestellter Vertreter 

die Gemeinde in den in Absatz 1 genannten Gremien. Sofern weitere 

Vertreter zu benennen sind, muss der Bürgermeister oder der von ihm 

vorgeschlagene Bedienstete der Gemeinde dazuzählen. Die Sätze 1 und 

2 gelten für mittelbare Beteiligungen entsprechend, sofern nicht ähnlich 

wirksame Vorkehrungen zur Sicherung hinreichender gemeindlicher Ein-

fluss- und Steuerungsmöglichkeiten getroffen werden. 

 

 

Da nur eine Vertretung der Stadt Gladbeck zu bestellen ist, erfolgt die Bestellung gem. § 50 

Abs. 2 GO NRW. Danach werden Wahlen durch offene Abstimmung vollzogen, sofern in 

diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Abweichend dazu ist eine geheime Wahl 

durchzuführen, wenn mindestens ein Fünftel der Ratsmitglieder dies beantragt. Gewählt ist 

die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. 

Nein- Stimmen gelten als gültige Stimmen. Erreicht niemand mehr als die Hälfte der Stim- 

men, so findet zwischen den Personen, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen er- 

reicht haben, eine engere Wahl statt. Gewählt ist, wer in dieser engeren Wahl die meisten 

Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 

Es wird vorgeschlagen, dass Erster Beigeordneter/Stadtbaurat Dr. Volker Kreuzer zum Ver-

treter der Stadt Gladbeck in den Genossenschaftsrat 2026 – 2031 bestellt wird. 

 

Gremien sollen nach § 12 Abs. 7 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern 

für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) geschlechtsparitätisch besetzt werden. Bei 

der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für Wahlgremien soll der Anteil von Frauen 

gem. § 12 Abs. 4 LGG NRW mindestens 40 Prozent betragen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

X keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Als Vertreter der Stadt Gladbeck im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft 

wird Erster Beigeordneter/Stadtbaurat Dr. Volker Kreuzer vorgeschlagen. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 

 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


